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Allgemeines 

 

Wo diese Verordnung für Personen die männliche Form wählt, gilt es auch für 

weibliche Personen. 

 

 

1. Amtsentschädigungen 

 

Behörden 

 

Gemeinderat: Präsident Fr. 12'000.-- 

 Vizepräsident Fr. 4'000.-- 

 Verwalter Fr. 6'000.-- 

 Sozialvorsteher Fr. 6'000.-- 

 Mitglieder je Fr. 2'500.-- 

 

Schulrat: Präsident Fr. 4'000.-- 

 Vizepräsident Fr. 2'000.-- 

 Verwalter Fr. 3'000.-- 

 Mitglieder je Fr. 800.-- 

 

Sozialrat: Präsident Fr. 3'000.-- 

 Mitglieder je Fr. 750.-- 

 

ständige Kommissionen (in alphabetischer Reihenfolge) 

 

Baukommission: Präsident Fr. 3'500.-- 

 Mitglieder je Fr. 800.-- 

 Zusatzentschädigung 

 für Ressortchefs Fr. 1’200.-- 
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Betriebskommission 

APH Rüttigarten: Präsident Fr. 3'000.-- 

 Mitglieder Fr.  750.-- 

 

Feuerwehrkommission: Kommandant Fr. 2’500.-- 

 Kommandant Dorf Fr. 1'500.-- 

 Kommandant Haldi Fr. 1’500.-- 

 Vizekdt Haldi Fr. 500.-- 

 Ausbildungschef Fr. 1’000.-- 

 Fourier Schattdorf Fr. 1’200.-- 

 Fourier Haldi Fr. 300.-- 

 

Quartiermeister (pro Einquartierung)       je Fr. 50.-- 

 

Rechnungsprüfungs- Präsident Fr. 1’200.-- 

kommission: Mitglieder  je Fr. 300.-- 

 

Wasserkommission: Präsident Fr. 1'500.-- 

 Mitglieder je Fr. 400.-- 

 

 

2. Ortsparteien 

 

Die offiziellen, am Gemeindegeschehen aktiv mitwirkenden Ortsparteien erhal-

ten eine jährliche Entschädigung von: 

 

a) Grundbeitrag von Fr. 700.-- 

b) ein Zuschuss von Fr. 75.-- je Vertretung im Gemeinderat, Schulrat oder 

Sozialrat 
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3. Sitzungs- und Taggelder 

 

3.1 Definition 

 

Die Behördemitglieder und alle Mitglieder von Kommissionen haben Anspruch 

auf ein Sitzungs- oder Taggeld. 

 

Es dürfen aufgeschrieben und als Sitzungsgeld beansprucht werden: 

 

a) Sämtliche Sitzungen, Konferenzen und dergleichen in der Behörde,  in 

Kommissionen und mit anderen Behörden nach effektivem Zeitaufwand. 

b) Grundsätzlich alle Verrichtungen über 1/2 Stunde Dauer mit Verwaltung, 

Behörden und Bevölkerung nach effektivem Zeitaufwand. 

c) Delegationen an Vereinsanlässe, Generalversammlungen, Ausstellungen 

usw. (GR-Beschluss Nr. 16 vom 12.01.1999 definiert:  

 - Delegation während der Woche 2 Std. 
 - aufwändige Delegation während der Woche nach Aufwand 
 - Delegation an Wochenenden (od. Feiertagen) mind. ½ Taggeld) 

 

Nicht aufgeschrieben und zur ordentlichen Amtstätigkeit gerechnet werden: 

 

a) Vorbereitungsarbeiten (Aktenstudium, Besprechungen etc.) für ordentliche 

Sitzungen, sofern für dieses Amt eine Amtsentschädigung ausgerichtet 

wird. 

b) Teilnahme an Gemeindeversammlungen. 

 

 

3.2 Sitzungsgeld 

 

Tages- und Abendsitzungen bis 1 Stunde Fr.   30.-- (max. 8 Std./Tag) 

 jede weitere 1/2 Stunde Fr.   15.-- 
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3.3 Taggeld 

 

Tagesentschädigung Fr. 240.-- 

Halbtagsentschädigung Stundenansatz 

 

 

3.4 Pauschalzuschlag für Präsident und Protokollführer 

 

Kommissionspräsidenten und Protokollführer ohne Anspruch auf eine Amtsent-

schädigung erhalten pro Sitzung für Vor- und Nachbearbeitung ein Zuschlag 

nach Aufwand von Fr. 30.--/Std. 

 

 

4. Entschädigung Urnenbüro 

 

Urnenwache (je Std.) Fr. 30.-- 

Stimmenauszählung pauschal Fr. 50.-- 

 

Bei aufwändigen Wahlen und Abstimmungen (Dauer über 3 Stunden) wird die 

Entschädigung anteilmässig erhöht. 

 

 

5. Spesenvergütungen 

 

Analog Regelung Kanton. Zur Zeit (Stand 06.01.2000) 

 

für Mittagessen Fr. 22.-- 

für Nachtessen Fr. 22.-- 

für Übernachten und Morgenessen effekt. Kosten 

-  Dienstfahrten mit eigenem Fahrzeug je km Fr. -.70 



  8 

-  Öffentliche Verkehrsmittel Billett 2. Klasse 

 

 

6. Gemeindeangestellte 

 

Die vollamtlichen Gemeindeangestellten haben ausserhalb der ordentlichen Ar-

beitszeit Anspruch auf das gleiche Sitzungs- und Taggeld, wie die Behörden- 

und Kommissionsmitglieder. (GR-Beschluss vom 12.01.1999 definiert: Vollamtliche Gemeindean-

gestellte können die beanspruchte Zeit für Sitzungen, sofern diese ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit anfal-

len, mit gleichlanger Freizeit kompensieren.) 

Für Spesenvergütungen gilt für Gemeindeangestellte ebenfalls die kantonale 

Dienst- und Besoldungsverordnung 

 

 

7. Lohnausfall 

 

7.1 Für Angestellte 

 

Allen Behörden- und Kommissionsmitgliedern, die für die Zeit der amtlichen 

Beanspruchung einen Lohnausfall erleiden, wird der erlittene Lohnausfall dem 

Arbeitgeber zurückerstattet. Dies nur auf Rechnung des Arbeitgebers. 

 

 

7.2 Für Selbständigerwerbende 

 

Selbständigerwerbende Behörde- und Kommissionsmitglieder erhalten bei halb- 

und ganztägiger amtlicher Beanspruchung einen Zuschlag von 100 % auf die 

Taggeldentschädigung gemäss Ziff. 3.3. 
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8. Auszahlung 

 

Sämtliche Entschädigungen werden von der Gemeindekasse ausbezahlt. Alle 

Rapporte sind vom jeweiligen Verwalter oder entsprechenden Kommissionsprä-

sidenten vorgängig zu visieren. 

 

 

9. Teuerungsindex 

 

Die Amtsentschädigungen entsprechen dem Indexstand am 1.1.2009 und wer-

den jährlich der Teuerung angepasst. 

 

 

10. Steuerpflicht 

 

a) Amtsentschädigungen und Sitzungsgelder 

 Amtsentschädigungen und Sitzungsgelder sind steuerpflichtig. Der Unkos-

tenersatz beträgt 20 % der Amtsentschädigungen und Sitzungsgelder und 

beträgt in jedem Fall mindestens Fr. 4’000.--.  

 

b) Stundenlöhne und Lohnersatz 

 Stundenlöhne sowie Lohnersatz sind zu 100 % als Einkommen zu versteu-

ern. 

 

 

11. AHV-pflicht 

  

Amtsentschädigungen und Sitzungsgelder von zurzeit über Fr. 2'000.-- im Jahr 

sind AHV-pflichtig. Der Arbeitnehmerbeitrag wird aufgerechnet, sodass die 

Behördenmitglieder mit keinen Abzügen zu rechnen haben. 
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12. Inkraftsetzung 

 

Diese überarbeitete Verordnung tritt auf den 1. Januar 2009 in Kraft und ersetzt 

jene vom 1. Januar 1998. 

 

Genehmigt an der Offenen Dorfgemeinde vom 17. September 2008 

 

 

 NAMENS DER 
 EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 
 
 Der Gemeindepräsident: Beat Walker 
 
 
 Der Gemeindeschreiber: Alois Gisler 


